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RID/ADR/ADN 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Bern, 22. bis 26. März 2010) 
 
 
Tagesordnungspunkt 5 b): Neue Anträge 
 
 
 
Beförderung von Ammoniaklösung in Großpackmitteln 
 
 
 
Antrag des Vereinigten Königreichs 
 
 
 
1. Das Vereinigte Königreich hatte zu diesem Thema das informelle Dokument INF.15 für die 

Gemeinsame Tagung im September 2009 erstellt, das aber mangels Zeit nicht diskutiert wer-
den konnte. In diesem offiziellen Dokument wird aus diesem Grund der Inhalt des informellen 
Dokuments wiedergegeben. 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Erläuternde Zusammenfassung: Bei der Gemeinsamen Tagung des RID-Fachaus-

schusses und der Arbeitsgruppe für die Beförderung 
gefährlicher Güter im März 2009 wurde von Portugal 
die Frage der Beförderung von Ammoniaklösung 
(UN 2672) in starren IBC und Kombinations-IBC aus 
Kunststoff aufgeworfen, die seit dem Jahr 2000 be-
reits Gegenstand verschiedener multilateraler Son-
dervereinbarungen ist. Wegen Bedenken gegenüber 
einem zu hohen Dampfdruck lehnte Portugal die Un-
terzeichnung der multilateralen Sondervereinbarung 
des Vereinigten Königreichs ab, in der die Beförde-
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rung von Ammoniaklösung "mit höchstens 35 % Am-
moniak" in bestimmten Großpackmitteln zugelassen 
wurde. Portugal strebte dabei einen geringeren Pro-
zentsatz an. In diesem Dokument wird ein neuer Text 
vorgeschlagen, der die Beförderung höherer Kon-
zentrationen von Ammoniaklösungen unter zusätzli-
chen Sicherheitsmaßnahmen zulässt. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Betrachtung verschiedener Optionen für neue Son-

dervorschriften für die Verpackung zur Beförderung 
von UN 2672 Ammoniaklösungen mit Konzentratio-
nen zwischen 20 % und 35 % in bestimmten Groß-
packmitteln (IBC) vor der Unterbreitung eines offiziel-
len Antrags für die nächste Tagung. 

 
Damit zusammenhängende Dokumente:  Informelles Dokument INF.34 (Portugal) der Gemein-

samen Tagung im März 2009 
 
 
Hintergrund und Begründung 
 
2. Im informellen Dokument INF.34 der Gemeinsamen Tagung im März 2009 nahm Portugal Be-

zug auf die Anweisungen für die Verwendung von Großpackmitteln (IBC) in Unterabschnitt 
4.1.4.2 des RID/ADR und setzte die Gemeinsame Tagung darüber in Kenntnis, dass Ammoni-
aklösungen mit mehr als 20 % Ammoniak nicht den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.4.2 
entsprechen. 

 
3. 1999 hatten Norwegen und Schweden dem UN-Expertenunterausschuss für die Beförderung 

gefährlicher Güter gemeinsam vorgeschlagen, dass die Zulassung der Beförderung von Am-
moniaklösung in Großpackmitteln (IBC) wegen der besonderen Eigenschaften von Ammoniak 
(d.h. Stoff der Verpackungsgruppe III mit einem sehr hohen Dampfdruck) besonders bestätigt 
werden sollte. Dies wurde in den UN-Modellvorschriften in der Sondervorschrift für die Verpa-
ckung B 11 der Verpackungsanweisung IBC 03 wie folgt wiedergegeben: 
 
"B 11 Ungeachtet der Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.10 darf UN 2672 Ammoniak-

lösung in Konzentrationen von höchstens 25 % in starren Kunststoff-IBC oder in 
Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehälter (31H1, 31H2 und 31HZ1) 
befördert werden." 

 
Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass diese Vorschrift von der IMO für den IMDG-
Code angenommen wurde. 

 
4. Da die Gemeinsame Tagung zu dieser Zeit der Aufnahme dieser Sondervorschrift in das 

RID/ADR nicht zustimmte, unternahmen zuerst Schweden (mit der multilateralen Sonderver-
einbarung M 98) und anschließend das Vereinigte Königreich (mit der multilateralen Sonder-
vereinbarung M 138 / RID 1/2003) Schritte, um derartige Beförderungen zwischen ihren Län-
dern und anderen Vertragsparteien zuzulassen. Das Vereinigte Königreich ging mit dem Vor-
schlag, dass die in Großpackmitteln (IBC) zugelassene Konzentration von Ammoniaklösungen 
auf 35 % erhöht werden könnte, noch weiter. Die chemische Industrie des Vereinigten König-
reichs liefert seit mehr als 30 Jahren Konzentrationen von Ammoniaklösungen in der Band-
breite von 20 % bis 35 % im nationalen Verkehr, ohne dass es dabei zu einem Zwischenfall 
gekommen ist. In Kenntnis der möglichen Auswirkungen höherer Temperaturen auf die Ent-
wicklung höherer Drücke gelten jedoch für derartige Beförderungen zusätzliche Anforderun-
gen. Um sicherzustellen, dass im unwahrscheinlichen Fall einer Entwicklung übermäßiger 
Drücke die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird, wird im Vereinigten Königreich die Methode der 
Verwendung eines "Druckentlastungsventils" im Gasraum des Großpackmittels (IBC) ange-
wendet, um eine Entlastung eines Überdrucks in die Atmosphäre zu ermöglichen. Die Beför-
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derung dieser Großpackmittel (IBC) ist in diesem Fall auch auf offene Fahrzeuge oder Fahr-
zeuge mit Planenaufbau beschränkt. 

 
5. Der Unterabschnitt 4.1.1.8 lässt die Ausrüstung von Versandstücken, einschließlich Groß-

packmittel (IBC), mit einem Ventil zu, wenn durch das Ausscheiden von Gas durch das Füllgut 
ein Druck entstehen kann. Es wird auch vorgeschrieben, dass das austretende Gas auf Grund 
seiner Giftigkeit, seiner Entzündbarkeit oder der freigesetzten Menge keine Gefahr darstellt. 
Im Vereinigten Königreich durchgeführte Evaluierungen haben zur der Schlussfolgerung ge-
führt, dass Ammoniaklösung die Anforderungen des Unterabschnitts 4.1.1.8 erfüllt. 

 
6. Die Anwendung derartiger Vorschriften ist im nationalen Verkehr des Vereinigten Königreichs 

auch im Zusammenhang mit den EU-Rahmenrichtlinien für die sichere Beförderung gefährli-
cher Güter auf Grund der Anerkennung regionaler klimatischer Abweichungen zugelassen. 

 
7. Um der von Portugal aufgezeigten Anomalie gerecht zu werden und um eine vom Vereinigten 

Königreich und anderen Ländern als vollkommen sicher angesehene Beförderung zuzulassen, 
schlägt das Vereinigte Königreich nun nachstehend eine Reihe von Optionen für die Erörte-
rung durch die Gemeinsame Tagung vor. In Abhängigkeit vom Ergebnis der Diskussion wird 
das Vereinigte Königreich einen offiziellen Antrag für die Annahme bei der nächsten Gemein-
samen Tagung unterbreiten. 

 
 
Antrag 1 
 
8. Im Interesse einer multimodalen Harmonisierung in der Verpackungsanweisung IBC 03 des 

RID/ADR/ADN eine Sondervorschrift für die Verpackung B 11 hinzufügen, um Konzentratio-
nen von Ammoniaklösungen bis einschließlich 25 % zu erfassen: 
 
"B 11 Ungeachtet der Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.10 darf UN 2672 Ammoniak-

lösung in Konzentrationen von höchstens 25 % in starren Kunststoff-IBC oder in 
Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehälter (31H1, 31H2 und 31HZ1) 
befördert werden." 

 
In Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (9a) bei UN 2672 einfügen: "B11". 

 
 
Antrag 2 
 
9. Für die Straßenbeförderung höher konzentrierter Lösungen würde das Vereinigte Königreich 

der Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter (WP.15) folgende zusätzliche Texte 
für das ADR vorschlagen, da solche Beförderungen der gegenwärtigen Praxis entsprechen. 
Sollte Konsens bestehen, dass auch Beförderungen mit der Eisenbahn oder dem Binnenschiff 
erfasst werden sollten, kann dieser Text von der Gemeinsamen Tagung auch für die Aufnah-
me in das RID/ADR/ADN angepasst werden. 
 
In der Verpackungsanweisung IBC 03 eine neue Sondervorschrift für die Verpackung BB xx 
mit folgendem Wortlaut hinzufügen: 
 
"BB xx Ungeachtet der Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.10 darf UN 2672 Ammoniak-

lösung in Konzentrationen zwischen 25 % und höchstens 35 % in starren Kunst-
stoff-IBC oder in Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehälter (31H1, 
31H2 und 31HZ1) befördert werden, vorausgesetzt, diese sind gemäß Unterab-
schnitt 4.1.1.8 belüftet." 

 
In Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (9a) bei UN 2672 einfügen: "BBxx". 
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Antrag 3 
 
10. Sofern eine Beschränkung auf Straßenbeförderungen erfolgt, in Abschnitt 7.2.4 folgende neue 

Sondervorschrift V xx hinzufügen: 
 
"V xx Großpackmittel (IBC), die der Sondervorschrift für die Verpackung BB xx unterlie-

gen, müssen in offenen oder bedeckten Fahrzeugen, in Fahrzeugen mit Seiten oder 
Dächern aus Plane oder in offenen oder bedeckten Containern befördert werden." 

 
Anmerkung des Sekretariats der OTIF: "Fahrzeuge mit Seiten oder Dächern aus Plane", un-
terliegen der Begriffsbestimmung für bedecktes Fahrzeug und müssen deshalb nicht besonde-
res erwähnt werden. 
 
In Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (16) bei UN 2672 einfügen: "Vxx". 
 

_______ 


